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9leu= ober Uutbou non ftaDrifunlageit.
3Jîit Befcplufe öom 13. September 1897 pat ber BunbeS*

rat gemäfe 2lrt. 3, Slbfafe 5 bcS eigenöififdsen fÇabrifgefefeeë
ben bisher nur a!§ SBegleilu ig bienenben „Boraten" für ben
Beu= ober Umbau bon jjabrifanïagen beä eibgetiöffifcpen
fÇabrittnfpeïtorateS bom 28. fUîârg 1892 ben Sfjarafter Don

„Borfcpiiften" gegeben. Daê gefepap in ber ibberjeu-gung,
pierburcp einerfeitS auf bem (Sebiete bcê Slrbeitcrfcpuheê
einen fÇortfcprttt p erzielen, anbrerfeitS benjenigen Santonen,
benen fein tedmifcp gefdjulteS Sßerfonal pr Berfügung ftept,
einen Dienfi p leiften. Die SIbänberungSDorfthläge p ben

„Bormen" feilenS einiger Santonëregierungen finb ipunlfcpfi
beriidfidötigt morben. Durch bie borgefe^ene 3Ritroirfu~g be§

eibgeröftifepen gfabrifinfpeftorateS foil bie Dom ®efffc Derlangie
„einpsttliche 2luSfüprung" beSfelbett gefiebert merben. Die
neuen Borfchriften befitmmen, bafe bte ffSläne für ben BcU*
ober Umbau Don gabrifanlagen ber SfantonSregierung p
Dorgängtger Prüfung unb (Genehmigung Dorplegen finb.
SSor ©rlebigung biefer 8lngelegenheit hat bie ^antonêregierung
bte fßtäne famt Beilagen bem eibgenöffifepeu fffabrifinfpeftor
3ur Begutachtung Dorplegen unb ihm auch ihren ©aifepeib
über ba§ ®4ucb mttpteilen. Die ®anton§regierung fann
burdh bie Umftänbe gebotene Bbm.'icpungen unter gleichseitiger

ÜRiiteilung an ben gmbrtfinfpdtor ptaffen, ber bagegen ©m=
fpruch erheben îann. ©nbgültigen ©ntfepeib fällt bei Sticht*
Derftanbigung baS fd^toeigerifd^e Snbuftriebe parlement, refp.
ber BunbeSrat. Den geforberten B'änen : a. ©ituationSplan
1:500—1000; b ©runbriffe; o. 34<hnung ber fÇaçaben;
d. mtnbefienS etn 8äng§* unb Qnerfchnttt burdj tacs ober
bte Dreppenpäufer, ift eine genaue Baubefcpreibung beip--
fügen, meldte SluSfunft gibt über a. bte 2Irt fceS Betriebes;
b. bie Seffclanlage, Seffelfhftem, ©eijpdie, Subitinhalt,
BrbeitSbrud, Sage, §öfje unb Sonftrultion beS Saminê bei

Dampfbetrieb; c. bei anberem Btolorbeirieb beten 4fonftruf=
tionSmeife unb Slnlage, fpeüiett beren ®a§« unb Dämpfe«
ableitungeu; d. bie 2lufpge, §aupttranSmtffiouen, Slufftettung
ber aftafdjinengänge neben unb pifeben benfelben, §% unb
BeleudhtungSeinridhtungen ; e. bie ©röfee unb Sage ber genfter,
Silappfenfter, DeffnungSmöglidjfeit ber tnuern unb äußern

fÇenfler ; f. bie BeniiiationSeinrichtungti: überhaupt (mit
Angabe ber Btapimatpbl ber Slrbetter, meldje in ben Der«

feptebenen Bäumen befchäftigt merben foUen) ; g. bte Slborte
unb ihr ©pftem, Beteiligung ber 2lbmaffer unb SlbfaOCftoffe ;
h. bie allfälligen ©fe« unb SBafcplofale, Sieiberräume u. brgl.
Bad) beu befonberen Botfdjriften beS Slrt. 6 foüen ®eüer«
räume nur auSnahmëmeife als SltbeiiSlofale benüpt merben,
menu fie genügeub beleuchtet, g'gen ©rbfeucptlgfeit unb
UeberfchmemmungSgefahr gefdjügt finb.

SebeS SlrbeitSlofal raufe minbeftenS 10 m® Suftroum pro
Slrbetter aufmeifen unb eine £>öpe Don minbeftenS 3,5 m,
bei mehr als 200 Boberfläcfee ab:r 4 m haben. Die
fÇenfter müffen 1,80 m hoch unb 30 cm non ber Dede
entfernt unb im Batfall ißerfonen ©elegenhett pm ®ntroeid)en
barbieten. ®enügenbe natürliche ober lünftlicpe Beleuchtung
aOer Bäume raufe borfeanben fein. Botlampm bei ®aS«

ober eleftrifdher Beleuchtung finb in üinreiefeenber Slngahl

anpbringen. Die Beniilat'on ift burch leicht regulierbare
Siappfenfter in allen genftern unb Doppelfenftern p er»

mögltchen ober eS finb anbete fpegteEe BentilationSeitirichtnngett
anpbringen. Die ^.tjopparate unb Döhren fi ib mögltdjft
tief*anpbringen uno müffen leicht geretnigt roetben fönnen.
Die Dreppen p;fdKh nicht feften Blauem müffen m't
fieberen ®elänbern Detfthen unb bei feuergefährlichen Betrieben
aus ©tein ober ®ifen in einem feuerfeften Baume erfteDt
merben. SebeS ®ebäube Don 30 unb mehr Bieter Sänge
mufe minbeftenS pet Don einanber entfernte D eppen mit
etgenen SluSgängen inS Ofreie haben. Drei« unb meheftödige
Käufer beSgleichen ober eine §aup'= unb eine -Rottreppe.
Die Düren müffen 1,2 m breit fein utb nach aufeen auf«
gehen. Bei feuergefährlichen Betrieben finb fie beibfettig
mit einem SRetaüüberpg p Derfehen. ©röfeere ©diachte
unb fjahrftühle mit gfanflborrichtungen finb momöglid) auf
allen ©eiten aus nicht brennbarem SRaterial einpmanben,
unb bte 3nfl<ittge finb mit fieberen Berfchlüffen p oetfehen.
©alerien, IRampen, Saufbreiter, Btaltformen müffen mit
einem ®elänber unb einer fÇnfeletfte Detfehen fein. Slborte

— minbefteftS einer für je 25 Sßerfonen — finb für SRänner
unb jÇrauen getrennt p erfteHen mit felbft pfailenben Düren
unb burch einen lüftbaren Botraum Dom Slrbeitslofal getrennt.
Die SlbfaErohre büefen nicht aus §ol$ fein. Dte Dunft=
röhren müffen mit einer Sichtmeite Don minbeftenS 20 cm
Dom ©djeitel ber mafferbtdtjten, Don ben ©ebäubemauern
tfolierten unb luftbicht ocrfchloffenen Slbortgtuben aus über
baS Dach pnb über bie höchftgelegeuen Dadjfenfter Don

SlrbeitSräumen hinausreichen, ©taab, giftige ober läfttge
®afe müffen möglichft birelt entfernt meroen; für abfdjltefe»
bare SlufbemahrungSorte ber Sletber, für SBajchetmichtungen,
eDentuell für gefonberte Slnfletbe«, SBafch« unb Baberäume
ift ©orge 3U tragen. ®aS«, Benstn«, Betrot-- unb ähnliche
SRotoren müffen Don ben Slrbeiträumeu möglichit luftbicht
abg fchloffen fein, ebenfo müffen ®afometer unb ®a8reiniger
in befonberu Bäumen untergebracht merben. Drodenräume
finb tu befonberen ©ebänbeu ober burch Branbmauer Dom

®aup!g?bäube getrennt anjutegen. Sageträume für gröfeere

SRengen brennbarer SRatertalien bürfen unter beu SlrbeitS«
räumen nur in feuerfeften Bäumen angelegt merben. gfür
Dampflcffd unb Dampfgefäfee gelten bie Beftimmungen ber

bteSbejüglichen Berorbnung Dom 16. Dftober 1897. Stile

bemegten ober roticrenben ÎRafchinentetle müffen Derb de unb
abgefhtoffen fein; elelcrifcfee Sraftmafhinen unb Settungen
finb p ifolieren ober etnpfchirmen. DranSmiffionen im
BerfehrSbereidh ber Slrbeiter müffen minbeftenS 2 m über
bem Boben angebracht tturben unb finb mit Be.fchalungen
ober gangnefeen ju Derfeljen. Seile unb ©hraubenföpfe
bürfen an rotierenben DranSmiffionen nicht ^eroorftehen.
lXnterirb fche DranSmtffionen mufe bequem unb ohne ®efat)r
Don oben ober im Sanal ober Souterrain beforgt merben
fönnen. Die Slbfieünng ber DranSmiffionen mufe in allen
SlrbeitSräumen rafch bemirft merben fönnen, ebenfo foH bicS
mit jeber einzelnen SRafdiine für fi<h allein gefepehen fönnen.
Die SBege jmifhen ben SRafchinen foUen minbeftenS 0,8
bejm. 1 m breit fein. $ür ©felofale, gutes Drinfmaffer,

ie.

5Huppert, Singer & C
I acvûr in tanetannlae Belgien und der Saargegend, so dass wir*'|tas^-

wlUÄMCS Ldjgl51 III 1 wllSlul IJISlö ^ Aufträge umgehend ausführen können.

Spiegelglas, aus den vorzüglichen Fabriken von Mannkeij^y^"^
iMona Rohglas geripptes, lagern wir in grossen Quantitäten,

Glasbodenplatten, Glaslinsen, Glasziegel, Diamant-Glas, Dessin-, Matt- nnd FarbenglasïÏÏ

Drahtglas von Siemen'», (ohne Rippen), äusserst solid, liefern wir
Coulanteste und billigste Bedienung. rang .tmrait]5S
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Neu- oder Umbau von Fabrikanlagen.
Mit Beschluß vom 13, September 1897 hat der Bundes-

rat gemäß Art, 3, Absatz 5 des eigenössischen Fabrikgesetzes
den bisher nur als Wegleiturg dienenden „Normen" für den
Neu- oder Umbau von Fabrikanlagen des eidgenössischen

Fabrikinspektorates vom 28, März 1892 den Charakter von
„Vorschriften" gegeben. Das geschah in der Ueberzeugung,
hierdurch einerseits ans dem Gebiete des Arbeitcrschutzes
einen Fortschritt zu erzielen, andrerseits denjenigen Kantonen,
denen kein technisch geschultes Personal zur Verfügung steht,
einen Dienst zu leisten. Die Abänderungsvorschläge zu den

„Normen" seitens einiger Kantonsregierungen sind thunlichst
berücksichtigt worden. Durch die vorgesehene Mitwirkung des
eidgenössischen Fabrikinspektorates soll die vom Gesttz verlangte
„einheitliche Ausführung" desselben gesichert werden. Die
neuen Vorschriften bestimmen, daß die Pläne für den NcU-
oder Umbau von Fabrikanlagen der Kantonsregierung zu
vorgängiger Prüfung und Genehmigung vorzulegen sind.
Vor Erledigung dieser Angelegenheit hat die Kantonsregierung
die Pläne samt Beilagen dem eidgenössischen Fabrikinspektor
zur Begutachtung vorzulegen und ihm auch ihren Entscheid
über das GJuch mitzuteilen. Die Kantonsregierung kann
durch die Umstände gebotene Abweichungen unter gleichzeitiger
Mitteilung an den Fabrikinspektor zulassen, der dagegen Ein-
spruch erheben kann. Endgültigen Entscheid fällt bei Nicht-
Verständigung das schweizerische Jndustriedeparlement, resp,
der Bundesrat. Den geforderten Plänen: a Situationsplan
1:500—1009; d Grundrisse; o. Zeichnung der Fahnden;
6. mindestens ein Längs- und Querschnitt durch las oder
die Treppenhäuser, ist eine genaue Baubeschreibung beizu-
fügen, welche Auskunft gibt über a. die Art des Betriebes;
b. die Kessklanlage, Kesselsystem, Heizfläche, Kubikinhalt,
Arbeitsdruck, Lage, Höhe und Konstruktion des Kamins bei

Dampfbetrieb; o. bei anderem Motorbetrieb deren Konstruk-
tionsweise und Anlage, speziell deren Gas- und Dämpfe-
ableitungen; à. die Aufzüge, Haupttransmissiouen, Aufstellung
der Maschinengänge neben und zwischen denselben, Heiz- und
Bcleuchtungseinrichtungen; s. die Größe und Lage der Fenster,
Klappfenster, Oeffnungsmözlichkeit der innern und äußern
Fenster; t. die Ventilationseinrichtung er: überhaupt (mit
Angabe der Maximalzahl der Arbeiter, welche in den ver-
schiedenen Räumen beschäftigt werden sollen); Z, die Aborte
und ihr System, Beseitigung der Abwasser und Abfallstoffe;
ia. die allfälligen Eß- und Waschlokale, Kleiderräume u, drgl.
Nach den besonderen Vorschriften des Art. 6 sollen Keller-
räume nur ausnahmsweise als Arbeitslokale benutzt werden,
wenn sie genügend beleuchtet, g'gen Erdfeuchtigkeit und
Ueberschwemmungsgefahr geschützt sind.

Jedes Arbeitslokal muß mindestens 10 rr^ Luftraum pro
Arbeiter aufweisen und eine Höhe von mindestens 3,5 na,
bei mehr als 200 Bodenfläche aber 4 w, haben. Die
Fenster müssen 1,80 rm hoch und 30 oua von der Decke

entfernt und im Notfall Personen Gelegenheit zum Entweichen
darbieten. Genügende natürliche oder künstliche Beleuchtung
aller Räume muß vorhanden sein. Notlampm bei Gas-
oder elektrischer Beleuchtung sind in hinreichender Anzahl

anzubringen. Die Ventilat'on ist durch leicht regulierbare
Klappfenster in allen Fenstern und Doppelfenstern zu er-
möglichen oder es sind andere spezielle Ventilationseinrichtungen
anzubringen. Die H.izopparate und -Röhren st W möglichst
tief'anzubringen uns müssen leicht gereinigt werden können.
Die Treppen zwischen nicht festen Mauern müssen mit
sicheren Geländern versehen und bei feuergefährlichen Betrieben
aus Stein oder Eisen in einem feuerfesten Raume erstellt
Werder. Jedes Gebäude von 30 und mehr Meter Länge
muß mindestens zwei von einander entfernte T ippen mit
eigenen Ausgängen ins Freie haben. Drei- und mehrstöckige
Häuser desgleichen oder eine Haupt- und eine Nottreppe.
Die Türen müssen 1,2 ra breit sein und nach außen auf-
gehen. Bei feuergefährlichen Betrieben sind sie beidseitig
mir einem Metallüberzug zu versehen. Größere Schachte
und Fahrstühle mit Fangvorrichtungen sind womöglich aui
allen Seiten aus nicht brennbarem Material einzuwanden,
und die Zugänge sind mit sicheren Verschlüssen zu versehen.
Galerien, Rampen, Laufbretter, Plattformen müssen mit
einem Geländer und einer Fußleiste versehen sein. Aborte
— mindestens einer für je 25 Personen — sind für Männer
und Frauen getrennt zu erstellen mit selbst zufallenden Türen
und durch einen lüftbaren Vorraum vom Arbeitslokal getrennt.
Die Abfallrohre dürfen nicht aus Holz sein. Die Dunst-
röhren müssen mit einer Lichtweite von mindestens 20 vm,
vom Scheitel der wasserdichten, von den Gebäudemauern
isolierten und lustdicht verschlossenen Abortgruben aus über
das Dach pud über die höchstgelegenen Dachfenster von
Acbeitsräumen htnausreichen. Staub, giftige oder lästige
Gase müssen möglichst direkt entfernt werden; für abschließ-
bare Aufbewahrungsorte der Kleider, für Wascheinrichtungen,
eventuell für gesonderte Ankleide-, Wasch- und Baderäume
ist Sorge zu tragen. Gas-, Benzin-, Petrol- und ähnliche
Motoren müssen von den Arbeiträumeu möglichst luftdicht
abg,schlössen sein, ebenso müssen Gasometer und Gasreiniger
in besondern Räumen untergebracht werden. Trockenräume
sind in besonderen Gebäuden oder durch Brandmauer vom
Haupigebäude getrennt anzulegen. Lagerräume für größere
Mengen brennbarer Materialien dürfen unter den Arbeits-
räumen nur in feuerfesten Räumen angelegt werden. Für
Dampfkcsfll und Dampfgefäße gelten die Bestimmungen der

diesbezüglichen Verordnung vom 16. Oktober 1397, Alle
bewegten oder rotierenden Maschinenteile müss-n verd ckc und
abgeschlossen sein; elektrische Kraftmaschinen und Leitungen
sind zu isolieren oder etnzuschirmen. Transmisstonen im
Verkehrsbereich der Arbeiter müssen mindestens 2 na übeir
dem Boden angebracht w-rden und sind mit Ve.schalungen
oder Fangnetzeu zu versehen. Keile und Schraubenköpfe
dürfen an rotierenden Transmissionen nicht hervorstehen.
Unterird sche Transmissionen muß bequem und ohne Gefahr
von oben oder im Kanal oder Souterrain besorgt werden
können. Die Abstellung der Transmissionen muß in allen
Arbeitsräumen rasch bewirkt werden können, ebenso soll dies
mit jeder einzelnen Maschine für sich allein geschehen können.
Die Wege zwischen den Maschinen sollen mindestens 0,8
bezw. 1 im breit sein. Für Eßlokale, gutes Trinkwasser,

IS.Huxxsrt, Linker H L
I ,'n ^ SslAieii aoà à SâîìrgsKSllâ, so âass vir-MosM

tltvààb"à ItuAvI lit » R>U?» ^ 4entìrs,Aô uwAsllsnà »ustukrsn Können.

LpîîegeZglss, au« àm k'adâvil von ànàeM. ^ ^
Kot,gl38 ^rippà, kSeri! à in KMM ijmMà.

SlaLkoàxlàii, Klkàm, Dàà-DW, Dessin-, M- M
von «»«m«»'«, (àe Kippen), äusserst soli«!. liefern vir

QoaàaàstS rrnâ dilllZstzs LscZivrruns. > .zstnÄ mutz, .twmitdck
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Söfcheinrichtungen mtb ^ßbranten ift nach OTioglfd^feit gu
forgen.

Sbiefe SSorfcpriften finb mit bem 1. 3anuar 1898 in
Kraft getreten.

fêleftrotedjnifôe utib eleftrodjemifdje
ÜWmt&fdiaiu

©leftrigitâtëwerï Elljeinfelben. SBie bie „Etat.»8tg."
aus jtcberer OueEe Bemimmt, ^anbelt eS fich g. 3- fchon um
beu S9au beS gweiten KanalteilftüdeS (ungefähr Born §otel
beS Salines bis gur CtÇetntnfel). Sie fc^on beftehenben
großen 3nbuftrieanlagen auf ber regten Seite beS EtljeinS
(Sllnminium» unb eIeltro»chemtf<he Sabril), welche beibe be»

beuteube Eftotorenlräfte abforbteren, bie S3eleud)tung ber Um»

gegenb, neue in EluSjicht ftebenbe 3nbuftrien auf ber fdjwei»
gerifdjen Seite, fomie aüfäüig nottoenbig Werbenbe Kräfte
gum Söetrteb eleltrtfdjer Sahiren, nehmen einen großen Seil
ber p Bergebenben Kräfte in Slnfprucp ; in neuefter Seit foEC

bie Stabt Sfrradj für bie Sebürfniffe an Sid&t unb Kraft
ebenfalls 1000 SfSferbeträfte befteEt haben, woburcp bie noch

p Bergebenben Kräfte auf ein EJUnimum rebugiert würben.
Següglidj beS untern KanalietlftücfeS liegen nun gwei $rojelte
Bor. SaS eine fiept nämlich als Saulinte baS babifc^e Ufer
Bor, mäijrenb nach bem anbern bie Sdjweigerfeite beBorpgt
wirb, in ber SBeife, baß ber Kanal auf bem bei tiefem
SBafferftanb faft p Sag tretenben Etpeinbett, nörblidj ber
EJtarltgaffe bis unterhalb ber Etpetninfel, erfteEt würbe. 3n
f<hiefer SteEung würbe bann unterhalb ber Etpetninfel bie

3Jtotorenaniage gebaut. Sie Kanalanlage auf ber Schweiger»
feite foE neben anbern Sorgügen auch bie Seftßer Wefentlid)
billiger p flehen ïommen.

Sürth biefe neue Kanatanlage würbe ber nach Etorben
fthauenbe Stabtteil waprfcpeinlich eine gang anbere Shpfiognomie
erhalten, ba ber Kanal eine Duaianlage pr 3roI;e haben
müßte, welche wtebemm etne Etetpe Bon baulichen 8Iei öerungen

pr golge haben müßten, bie wahrlich ber Stabt nicht pm
Etacpteil gereichten. 3m 3ntereffe einer gebeihlichen @nt»

wicïlung foEten immerhin ©emeinbe nnb Sßrioate gufammen»
treten unb fe'ne Opfer fchenen, um ans Dîheinfelben eine

neue 3ulunftSftabt p machen.

©leïtrijitâtëwetï Etpeinfelben. 3w EJtotorenpauS würbe
jüngft Bermittelft ber betben eleltrifcpen Krahnen baS große
fDtagnetrab mit einem ©emidjt Bon 74=0 ©entnern an Ort
unb Stefle gebracht. E3iS jept ift eine Spnamomafchine
(840 PS) fertig erfteEt, wirb aber Borläufig, ehe fie in ben

aEgemetnen aftueEen Sienft gefteEt wirb, p SSerfuchen

Berwenbet. Stuf bem Schein finb teils am Stauwehr, teils
an ber S3rüde über 40 SBatbltnge in Slftion, fo baß ber

Etpetn ein fehr bewegtes S3itb barbietet.

Saê ©leltrigitâtêwerï an her Sîanber. Sie Strbeiten

an biefem bei Spies p erfteEenben Kraftwerfe machen ge»

waltige gfortfepritte. Selanntlicp wirb bie gewonnene Kraft
pm betriebe ber 23urgborf=Shun»S3ahn Berwenbet, wie auch

elefirifdje ©nergie für Sicht unb Kraft an bie Stäbte Sern,
Surgborf, Shun nnb anbere Ortfdjaften abgegeben wirb.

SaS ber Kanber entnommene SBaffer wirb burch einen

offenen Kanal einem 860 SDteter langen Sunnel pgeführt.
Seim SluSgang ans bem Sunnel im SpiegmooS wirb baS

naffe ©lement Bon einer großen Etöprenleitung aufgenommen
unb bei einem ©efäü Bon ctrfa 60 EJtetern nach bem am
Spunerfee p erfteEenben SnrbinenhanS geleitet.

3nt Sunnel wirb Sag unb Stacht ununterbrochen unb

gwar betbfeitig gearbeitet. Stur aEe btergehn Sage trttt für
bie Arbeiter ein Etupetag ein unb finbet bann pgleich Schicht»
wectjfel ftatt. Setbfeitig führen in ben Sunnel eine EtoEbapn
unb eine Elöhrenlettung, erftere pm ©ntfernen ber auSgehobenen
"®rb» unb Steinmaffen, lefctere pm ©inpnmpen frifdjer Suft
beftimmt. 3um ©ntfernen beS im Sunnel fleh atifammelnben

EBafferS ift ebenfaES eine Eiöhrenleitung inftaEiert unb be»

forgt ein EJtotor bie betreffenbe Strbeit. Ste Slröeit rüdt
täglich beibfeitig gerechnet clrfa 3 EJteter BorwärtS. 3n8gefamt
beträgt bie Soljrung fchon weit über 450 EJteter. 3ur SoE»
enbung finb inbes immer noch cirta 120—130 Sage ,er»

forberlich, BorauSgefept, bie Arbeiten fepreiten in gleichem SEtaße

BorwärtS. Ser Unternehmer glaubt mit bem Sunnel btS

Slpril ober EJiai unb mit ber gangen Sauarbeit bagegen bis
im Spätherbft fertig gu fein, worauf bie SBtontierung ber

EJiafchinen unb Snrbinen Bor fich gehen fann.
Ste Borläuftg nußbar gu madjenbe Kraft Wirb auf 4000

Sßferbefräfte berechnet. Um feboch fpäter noch wehr Kraft gn
gewinnen, ift auf bem SpiegermooS gut Einlage eines Etefer»
BoirS ein größerer SanbfompUj erworben worben. Snrch Ein»

läge einer gweiten Surdjleitung bis gum SurbinenhanS foE
bie nußbringenbe Kraft auf 7000 Sßferbefräfte gefteigert werben.

Sie Elheintalifcfjcn föinnenüanäle alë SïraftpeEen.
Sa bie Straßenbahn Slltftätten»Serned, fowie bie eleltrifcpe
Seleucptung mangels ber nötigen EBafferlraft fchon mehrmals
etwelchen Störungen auSgefeßt waren, befdjäfttgt man fich

mit bem ©ebanlen, aus ben SEinnenfanälen bie für aEe

ESerhältniffe unb aEe Slnforberungen nötige Kraft gu begiehen.

©leïtrigitâtêwerïëprpieît SRûfihliïon. ©ine gemeinberät»
liehe Kommlffion macht gegenwärtig Stubien bei oerfdjiebenen
©leftrigitätswerfen über bte für Elüfchlilon gwedmäßigfte Elrt
ber ©rgeugung eleltrifcher Kraft für Sicht» nnb Kraftabgabe
in bie Käufer. EBte wir Bernehmen, hat eine ähnliche Sin»

läge, wie Seen fie befifct (Sowfon»®aSanlage Bon 3- 3-
Etieter u. ©o.) am weiften SluSficht auf EkrWirflichung.

3n ber SommonbttgefeUfihûft unter ber Sirma Srown,
IBoberi u. ©ie in iöaben finb folgenbe Slenberungen ein»

getreten: Sie bisherigen Kommanbitäre erhöhen ihre ©in»

lagen wte folgt: ißeter §etwann in granlfnrt a. W. Bon

$r. 100,000 auf 3r. 200,000 ; 3uUuS Scharff, in granî»
furt a. ÉJt. Bon Çr. 100,000 auf fjr. 220,000 ; gfriß fjfun!
in Eîaben Bon gr. 100,000 auf fjr. 150,000. EUS neue
Kommanbitäre finb beigetreten: Sie SlltiengefeEfdjaft „SIE»
gemeine Sentfche Krebitanftalt" in Seipg'g mit einer ©inlage
Bon gr. 200,000; Konrab SBaumann g. Stefeugrunb in
3ürich mit einer ©tnlage Bon fÇr. 100,000; bie fèanbelS»

gefeEf^aft „®eorg ©ancï n. Sohn" in grantfurt a. EJi. mit
einer ©inlage Bon fÇr. 100,000, unb bie SlftiengefeEfchaft
„EJtetaEgefeEfchaft" in fÇranïfurt a. 3ft. mit etner ©inlage
Bon 3fr. 100,000.

©leïtîigtttttêwerî 33utß (Elarg). Sie ©emeinbe E3nrg

(Slargau) beabfichtigt ben Etiden bach gum SSetriebe einer

eleïtrifdjen Sicht» unb Kraftftation gu oerwenben, unb hat
über biefeS ESorhaben bie nötigen fßläne nebft technifdjem
ESericht erfteEen laffen. Snrch bie projezierte Einlage foEen
bte befiehenben SBafferrechte in leiner SBeife beeinträchtigt
werben.

©leïtrochemifdje Snbri! in Sljup. @s bilbet fich in
33ern eine ©leltrochemifche 3nbnftrtegefeEfihaft mit einem

Kapital Bon gwei 3JtiBionen, welche bie ©rrtdjtung einer

großen SBofferlraftanlage Bon 6000 fßferbefräften am EluS»

trttt beS §interrheinS aus ber Sita SJtala unb eine bamit
Berbunbene ©leltrochemifche Sabril bei Slpftè gum 3®^e ^at.

©leftriflße ^auëbeleuihtung in Santaben. Sie ©e»

meinbe Samaben erteilte ber girma Etieter u. ©ie. in SBtnter»

tßur bie Kongeffion gur ©inrichtung ber eleltrtfchen S3eleuch»

tung in SßriBatgebäuben nach feftgefeßten Slnfäßen.

Sie Sttrbeiten für bie Inlage eineë fünf Silometer
langen ïunnelë bnreh bas ÜDtaffiB ber EtocheS be Etape,

welchen bie ©leftrigitätSgefeEfchaft fEtontreup für bie 3uleitung
ber SlneBen beS SjSapS b'énhaut nach fEtontreup burch

italienifche Unternehmer erfteEen läßt, finb nun in Singriff
genommen worben. ©in neneS großes EteferBoir foE ober»

halb Songier erfteEt werben.
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Löscheinrichtungen und Hydranten ist nach Möglichkeit zu
sorgen.

Diese Vorschriften sind mit dem 1. Januar 1898 in
Kraft getreten.

Elektrotechnische und elektrochemische
Rundschau.

Elektrizitätswerk Rheinfelden. Wie die „Nat.-Ztg."
aus sicherer Quelle vernimmt, handelt es sich z. Z. schon um
den Bau des zweiten Kanalteilstückes (ungefähr vom Hotel
des Salines bis zur Rheininsel). Die schon bestehenden
großen Industrieanlagen auf der rechten Seite des Rheins
(Aluminium- und elektro-chemische Fabrik), welche beide be-
deutende Motorenkräfte absorbieren, die Beleuchtung der Um-
gegend, neue in Aussicht stehende Industrien auf der schwei-
zerischen Seite, sowie allfällig notwendig werdende Kräfte
zum Betrieb elektrischer Bahnen, nehmen einen großen Teil
der zu vergebenden Kräfte in Anspruch; in neuester Zeit soll
die Stadt Lörrach für die Bedürfnisse an Licht und Kraft
ebenfalls 1000 Pferdekräfte bestellt haben, wodurch die noch

zu vergebenden Kräfte auf ein Minimum reduziert wurden.
Bezüglich des untern Kanalteilstückes liegen nun zwei Projekte
vor. Das eine sieht nämlich als Baulinie das badische Ufer
vor, während nach dem andern die Schweizerseite bevorzugt
wird, in der Weise, daß der Kanal aus dem bei tiefem
Wasserstand fast zu Tag tretenden Rheinbett, nördlich der
Marklgasse bis unterhalb der Rheininsel, erstellt würde. In
schiefer Stellung würde dann unterhalb der Rheininsel die

Motorenanlage gebaut. Die Kanalanlage auf der Schweizer-
feite soll neben andern Vorzügen auch die Besitzer wesentlich
billiger zu stehen kommen.

Durch diese neue Kanalanlage würde der nach Norden
schauende Stadtteil wahrscheinlich eine ganz andere Physiognomie
erhalten, da der Kanal eine Quaianlage zur Folze haben
müßte, welche wiederum eine Reihe von baulichen Aei derungen
zur Folge haben müßten, die wahrlich der Stadt nicht zum
Nachteil gereichten. Im Interesse einer gedeihlichen Ent-
Wicklung sollten immerhin Gemeinde und Private zusammen-
treten und ke'ne Opfer scheuen, um aus Rheinfelden eine

neue Zukunftsstadt zu machen.

Elektrizitätswerk Rheinfelden. Im Motorenhaus wurde
jüngst vermittelst der beiden elektrischen Krahnen das große
Magnetrad mit einem Gewicht von 740 Centnern an Ort
und Stelle gebracht. Bis jetzt ist eine Dynamomaschine
(840 ?3) fertig erstellt, wird aber vorläufig, ehe sie in den

allgemeinen aktuellen Dienst gestellt wird, zu Versuchen
verwendet. Auf dem Rhein sind teils am Stauwehr, teils
an der Brücke über 40 Waidlinge in Aktion, so daß der

Rhein ein sehr bewegtes Bild darbietet.

Das Elektrizitätswerk an der Kander. Die Arbeiten
an diesem bei Spiez zu erstellenden Kraftwerke machen ge-
waltige Fortschritte. Bekanntlich wird die gewonnene Kraft
zum Betriebe der Burgdorf-Thun-Bahn verwendet, wie auch

elekirische Energie für Licht und Kraft an die Städte Bern,
Burgdorf, Thun und andere Ortschaften abgegeben wird.

Das der Kander entnommene Wasser wird durch einen

offenen Kanal einem 860 Meter langen Tunnel zugeführt.
Beim Ausgang aus dem Tunnel im Spiezmoos wird das
nasse Element von einer großen Röhrenleitung aufgenommen
und bei einem Gefäll von cirka 60 Metern nach dem am
Thunersee zu erstellenden Turbinenhaus geleitet.

Im Tunnel wird Tag und Nacht ununterbrochen und

zwar beidseitig gearbeitet. Nur alle vierzehn Tage tritt für
die Arbeiter ein Ruhetag ein und findet dann zugleich Schicht-
Wechsel statt. Beidseitig führen in den Tunnel eine Rollbahn
und eine Röhrenleitung, erstere zum Entfernen der ausgehobenen
'Erd- und Steinmassen, letztere zum Einpumpen frischer Luft
bestimmt. Zum Entfernen des im Tunnel sich ansammelnden

Wassers ist ebenfalls eine Röhrenleitung installiert und be-

sorgt ein Motor die betreffende Arbeit. Die Arbeit rückt

täglich beidseitig gerechnet cirka 3 Meter vorwärts. Insgesamt
beträgt die Bohrung schon weit über 450 Meter. Zur Voll-
endung sind indes immer noch cirka 120—130 Tage er-
forderlich, vorausgesetzt, die Arbeiten schreiten in gleichem Mäße
vorwärts. Der Unternehmer glaubt mit dem Tunnel bis
April oder Mai und mit der ganzen Bauarbeit dagegen bis
im Spätherbst fertig zu sein, worauf die Montierung der

Maschinen und Turbinen vor sich gehen kann.
Die vorläufig nutzbar zu machende Kraft wird auf 4000

Pferdekräfte berechnet. Um jedoch später noch mehr Kraft zu
gewinnen, ist auf dem SpiezermooS zur Anlage eines Refer-
votrs ein größerer Landkompl-x erworben worden. Durch An-
läge einer zweiten Durchleitung bis zum Turbinenhaus soll
die nutzbringende Kraft auf 7000 Pferdekräfte gesteigert werden.

Die Rheintalischen Binnenkanäle als Kraftquellen.
Da die Straßenbahn Altstätten-Berneck, sowie die elektrische

Beleuchtung mangels der nötigen Wasserkraft schon mehrmals
etwelchen Störungen ausgesetzt waren, beschäftigt man sich

mit dem Gedanken, aus den Binnenkanälen die für alle
Verhältnisse und alle Anforderungen nötige Kraft zu beziehen.

Elcktrizitätswerksprojekt Rüschlikon. Eine gemeinderät-
liche Kommission macht gegenwärtig Smdien bei verschiedenen

Elektrizitätswerken über die für Rüschlikon zweckmäßigste Art
der Erzeugung elektrischer Kraft für Licht- und Kraftabgabe
in die Häuser. Wie wir vernehmen, hat eine ähnliche An-
läge, wie Seen sie besitzt (Dowson-Gasanlage von I. I.
Rieter u. Co.) am meisten Aussicht auf Verwirklichung.

In der Kommanditgesellschaft unter der Firma Brown,
Boveri u. Cie in Baden sind folgende Aenderungen ein-
getreten: Die bisherigen Kommanditäre erhöhen ihre Ein-
lagen wie folgt: Peter Hermann in Frankfurt a. M. von
Fr. 100,000 auf Fr. 200,000 ; Julius Scharff, in Frank-
furt a. M. von Fr. 100,000 auf Fr. 220,000 ; Fritz Funk
in Baden von Fr. 100,000 auf Fr. 150,000. Als neue
Kommanditäre sind beigetreten: Die Aktiengesellschaft „All-
gemeine Deutsche Kreditanstalt" in LeipzP mit einer Einlage
von Fr. 200,000; Konrad Baumann z. Tiefengrund in
Zürich mit einer Einlage von Fr. 100,000; die Handels-
gesellschaft „Georg Hauck u. Sohn" in Frankfurt a. M. mit
einer Einlage von Fr. 100,000, und die Aktiengesellschaft

„Metallgesellschaft" in Frankfurt a. M. mit einer Einlage
von Fr. 100,000.

Elektrizitätswerk Burg (Aarg). Die Gemeinde Burg
(Aargau) beabsichtigt den Ricken bach zum Betriebe einer
elektrischen Licht- und Kraftstatton zu verwenden, und hat
über dieses Vorhaben die nötigen Pläne nebst technischem

Bericht erstellen lassen. Durch die projektierte Anlage sollen
die bestehenden Wasserrechte in keiner Weise beeinträchtigt
werden.

Elektrochemische Fabrik in Thusis. Es bildet sich in
Bern eine Elektrochemische Jndustriegesellschaft mit einem

Kapital von zwei Millionen, welche die Errichtung einer

großen Wnsserkraftanlage von 6000 Pferdekräften am Aus-
tritt des Hinterrheins aus der Via Mala und eine damit
verbundene Elektrochemische Fabrik bei Thusis zum Zwecke hat.

Elektrische Hausbeleuchtung in Samaden. Die Ge-
meinde Samaden erteilte der Firma Rieter u. Cie. in Winter-
thur die Konzession zur Einrichtung der elektrischen Beleuch-

tung in Privatgebäuden nach festgesetzten Ansätzen.

Die Arbeiten für die Anlage eines fünf Kilometer
langen Tunnels durch das Massiv der Roches de Nahe,
welchen die Elektrizitätsgesellschaft Montreux für die Zuleitung
der Quellen des Pays d'Enhaut nach Montreux durch

italienische Unternehmer erstellen läßt, sind nun in Angriff
genommen worden. Ein neues großes Reservoir soll ober-

halb Sonzier erstellt werden.
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